
Sportanlage Bleiche 
Benützungsvorschriften für den Kunstrasenplatz 

1. Der Kunstrasenplatz darf nur mit sauberen Schuhen betreten
werden. Schmutzige Fussballschuhe sind bei der
Schuhwaschanlage zu reinigen.

2. Das Betreten oder Benützen des Kunstrasenplatzes mit
Stollenschuhen oder Strassenschuhen ist nicht zulässig.

3. Für Zuschauer ist das Betreten des Kunstrasens verboten
(Aufenthalt nur auf den Verbundstein-Flächen).

4. Innerhalb des eingezäunten Areals besteht Rauchverbot.

5. Auf dem Kunstrasenplatz besteht ein Kaugummi- und
Essverbot. Gesüsste Getränke (z.B. Coca Cola, Eistee, usw.)
sind auf den Verbundsteinen zu deponieren und zu
konsumieren.

6. Um eine Verschmutzung des Kunstrasens zu vermeiden, ist
es verboten, während eines Spiels oder Trainings Bälle vom
umliegenden Gelände (Acker-, Wiesen- oder Rasenflächen)
durch Spieler zurückzuholen. Dies darf erst nach Trainings- 
oder Spielende und ohne Rückkehr auf das Kunstrasenareal
erfolgen.

7. Der Trainer oder Teamverantwortliche ist verpflichtet, nach
Benützung alle Türen zum Kunstrasenplatz abzuschliessen.

Steinach, 19. April 2005 Sportplatzkommission 


